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der Anfrage der Abgeordneten Haller, Dolinschek, 
Mag.Haupt an den Bundesminister für Arbeit und 
Soziales, betreffend Ersatz der überweisung aus 
dem Aufkommen an Gewerbesteuer an die Pensions-

versicherung nach GSVG (Nr.5547/J). 

Zu den Fragen 1. bis 3. der beiliegenden Anfrage 

führe ich folgendes aus: 

Die Regierungsvorlage einer 20.Novelle zum Gewerb

lichen Sozialversicherungsgesetz sieht in der Z.3 eine 

Änderung der Bundesbeitragsregelung in der Weise vor, daß 

der bisherige fiktive Dientgeberbeitrag aus Mitteln der 

Gewerbesteuer durch eine Verdoppelung des Beitragsaufkom

mens aus dem Steueraufkommen der nach dem Gewerblichen 

Sozialversicherungsgesetz Pflichtversicherten ersetzt 

werden soll. 

Der Nationalrat hat am 13.12.1993 im Rahmen der 

Beschlußfassung über die 20.Novelle zum GSVG auch dieser 

Regelung seine Zustimmung erteilt. Die in der Anfrage 

befürchtete zusätzliche Belastung der Beitragszahler wäre 

aber auf keinen Fall eingetreten, da der Bund aufgrund der 

Ausfallhaftung auf jeden Fall aus Steuermitteln zur Zu

schußleistung verhalten gewesen wäre. 
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der Abgeordneten Haller, Dolinschek I Mag 0 Haupt 
an den Bundesminister für Arbeit und Soziales 
betreffend Ersatz der Überweisung aus dem Aufkommen an Gewerbssteuer an die Pensionsver
sicherung nach GSVG 

Die Regierungsvorlage zur bevorstehenden Steuerreform sieht. bekanntlich den vollständigen 
Entfall der Gewerbesteuer vor. Sie enthält aber keinerlei Regelung, wie der Entfall der 
Überweisung aus dem Aufkommen an Gewerbesteuer nach § 34 GSVG in Zukunft wettge
macht werden soll. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten in diesem Zusammenhang an denHerm Bundes.:.. 
minister für Arbeit und Soziales die nachstehende 

Anfrage: 

1. Wie werden Sie die Finanzierung der Pensionsversicherung nach GSVG ab 1994 
sicherstellen, da mit diesem Zeitpunkt die Gewerbesteuer - und damit auch die 
Überweisung aus dem Aufkommen an Gewerbssteuer an die Pensionsversicherung nach 
GSVG - entfallen wird? • 

2. \Varum haben Sie der Regierungsvorlage zur Steuerrcfonn im Ministerrat Thre Zustim
mung erteilt, wenn dieser für die Sozialversicherung wichtige Punkt noch ungeklärt 
ist? 

3. Welche gesetzliche Änderungen streben Sie an, damit auch weiterhin der bisher aus 
den Einnahmen der Gewerbesteuer stammenden Anteil aus dem Budget und nicht von 

' .• dsn Beitragszahlern bezahlt wird? 
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